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Bebauungsplan "Alt Würding" 
18. Änderung mit Deckblatt Nr. 18 

Begründung: 

Im gültigen Bebauungsplan sind die Baugrenzen fiir das Grundstück Fl.Nr. 161 / 1 Gemarkung 
Würding direkt wn die bestehenden Gebäude gewgen. Durch den vorliegenden Bauantrag ist 
es notwendig, die Baugrenzen etwas zu erweitern, um einen Anbau an das bestehende 
Gebäude zu ermöglichen. 
Durch den Anbau an der Südostseite ändern sich die GebäudeproportionelL 
Die Gebäudelangsachse dreht sich um 90°, Passend dazu musS die Firstrichtung gedreht 
werden. 

An der westlichen Grundstücksgrenze wird eine Grenzgarage zusätzlich festgesetzt. An der 
östlichen Grundstücksgrenze so llen weitere 2 Stellplätze errichtet werden. Hierfür wird eine 
weitere Zufahrt in den Bebauungsplan aLlfgenommen. 

Würdigung der naturschutzrechtlichen Belange: 

Die bebaute Fläche wird nicht sonderlich vergrößert. Die festgesetzte GRZ von 0.2 bleibt 
weiterhin eingehaJten. Ein weiterer Ausgleichsbedarf ist deshalb nicht erforderlich. 

Würdlng, den 19,12.2002 
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Bebauungs- und Grünordnungsplan 
" A ~T WÜRDING" 

18. Änderung mit Deckblatt Nr. 18 
i.d.F. vom 08.01.2003 

Verfahrenshinweise: 

Die Gemeinde Bad Füssing hat mit Beschluss des Bauausschusses vom 
19.02.2003 die 18. Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 
Anregungen wurden hierzu nicht vorgetragen. tediglicli tim; ted"j ti"lIelle EI
gänz'Ing war vF I"!3nlasst: 

Gemeinde Bad Füssing 

,,~".R.\' . I.l ~ 
:'t~":-.. '~~ \L-> 

Bad Füssing, 28.02.2003 g t:~:5 undobl er 
\> ~ "",/., Bürgermeister"'.... ~/Q 
.''''''O E \,t'. 

'-'=--' 

Die Änderung wurde mit Begründung am 28.02.2003 gern. § 10 BauGB öffent

I ich ausgelegt. 

Die Auslegung ist am 28.02.2003 ortsüblich durch Anschlag an der Amtstafel 

bekanntgemacht worden. Die Änderung des Bebauungsplanes ist damit nach 

§ 10 BauGB rechtsverbindlich. 


Gemeinde Bad Füssing 
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Bad Füssing, 28 .02.2003 '" V:~,\ ~~ rundobler 
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